
Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 

2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten 

 

Name des Produkts   Unternehmenskennung (LEI Code) 

IQAM Balanced Protect 95   529900W9ZUXK3O4JWJ37 

Ökologische und/oder soziale Merkmale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der Fonds investierte im Berichtszeitraum überwiegend in Wertpapiere, 

Geldmarktinstrumente und/oder Fondsanteile (im Folgenden: „Zielfonds“), die auch nach 

Grundsätzen der Nachhaltigkeit ausgewählt wurden. Bei der Auswahl der Investitionen 

wurden sowohl ökologische als auch soziale und die verantwortungsvolle 

Unternehmens- und/oder Staatsführung betreffende Kriterien (ESG-Kriterien) 

berücksichtigt. Hierzu wurden bei den Anlageentscheidungen im Rahmen der ESG-

Strategie Ausschlusskriterien angewandt. 



Die ESG-Strategie zielte darauf ab, in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von 
Unternehmen zu investieren, die verantwortungsvolle Geschäftspraktiken anwenden und 
keine Umsätze bzw. nur einen geringen Anteil ihrer Umsätze in kontroversen 
Geschäftsfeldern erwirtschaften. Als kontrovers wurden Geschäftsfelder erachtet, die 
mit hohen negativen Auswirkungen auf Umwelt und/oder soziale Belange verbunden 
sind, da zum Beispiel die Produktion zum Klimawandel, zur sozialen Ungleichheit oder zu 
Konflikten beiträgt. 
 
Hierzu wurden im Rahmen der ESG-Strategie Wertpapiere und Geldmarktinstrumente 
von Unternehmen ausgeschlossen, 
 
die mehr als 5% ihres Unternehmensumsatzes in folgenden Geschäftsfeldern 
erwirtschafteten: 
- Atomkraft (Bau und Betrieb von Atomkraftwerken, Produktion und Zulieferung von für 

die Atomenergieerzeugung nötigen Kernkomponenten, Uranförderung und 
Energieerzeugung); 

- Rüstung (Produktion von konventionellen und/oder kontroversiellen Rüstungsgütern 
sowie Handel damit); 

- Fossile Brennstoffe (konventionelle und nicht-konventionelle Förderung von Kohle, 
Erdgas und Erdöl, Raffinierung von Kohle und Erdöl, Energieerzeugung aus Kohle und 
Erdöl); 

- Gentechnik (Anbau und Vermarktung gentechnisch manipulierter Organismen und 
Produkte (Grüne Gentechnik) sowie Gentherapie an Keimbahnzellen, 
Klonierungsverfahren im Humanbereich und humane Embryonenforschung (Rote 
Gentechnik)); 

- Tabakproduktion; 
 
welche die folgenden Geschäftspraktiken anwendeten: 
- systematische, schwerwiegende und dauerhafte Menschen- oder 

Arbeitsrechtsverletzungen; 
- kein Bekenntnis der Unternehmenspolitik zu den Mindeststandards der International 

Labour Organisation (ILO) bezüglich Kinderarbeit, Zwangsarbeit, 
Vereinigungsfreiheit und Diskriminierung oder nachweislich systematischer Verstoß 
dagegen 

 
Die ESG-Strategie sah weiters vor, nicht in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von 
Staaten zu investieren, 
die gegen folgende politische und soziale Standards verstießen: 
- Staaten, die Grundrechte bezüglich Demokratie und Menschenrechte 

schwerwiegend/dauerhaft/systematisch verletzen; 
- Staaten, in denen die Todesstrafe angewandt wird (Anwendung innerhalb der letzten 

10 Jahre); 
- Staaten mit besonders hohen Militärbudgets (>4% des BIP); 
- Staaten, die nach dem Freedom House Index oder gleichwertiger ESG-Ratings 

(extern bzw. intern) als „not free“ galten 
(https://freedomhouse.org/countries/freedom-world/scores); 

  

https://freedomhouse.org/countries/freedom-world/scores


die gegen folgende Umweltstandards verstießen: 
- Staaten ohne Zielsetzungen und Maßnahmen zur Reduktion von Treibhausgasen 

und zum Artenschutz (keine Ratifizierung des Pariser Klimaabkommens und der UN-
Biodiversitätskonvention); 

- Staaten mit expansiver Politik betreffend den Ausbau der Atomenergie; 
 
Bis zum 31.12.2024 waren für ETFs und Zielfonds alternativ folgende Mindestkriterien 
zulässig: 
kontroverse Waffen, zivile Schusswaffen, Atomwaffen, Kohle, Ölsande, Tabak, Verstöße 
gegen UN Global Compact. 
 
Ab dem 01.01.2025 sah die ESG-Strategie vor, ETFs/Zielfonds auszuschließen, welche 

mindestens eines der folgenden beiden Kriterien nicht erfüllen: 
- Klassifizierung als Produkt mit Nachhaltigkeitsmerkmalen lt. Art. 8 oder 9 der EU-

Offenlegungsverordnung 
- Mindestrating von „BBB“ (oder besser) bei MSCI ESG (oder ein vergleichbares Rating 

eines anderen Anbieters) 
 
Weiters waren eigene Zielfonds der Verwaltungsgesellschaft im Rahmen der ESG-
Strategie zulässig, sofern in deren Fondsdokumenten explizit die Berücksichtigung von 
Nachhaltigkeitsmerkmalen dokumentiert war. 
 
Weiters wurden in diesem Produkt die allgemeinen Nachhaltigkeitsgrundsätze der 
Verwaltungsgesellschaft angewandt. Hersteller geächteter und kontroverser Waffen sind 
ausgeschlossen. Hierzu zählen Waffen nach dem Übereinkommen über das Verbot des 
Einsatzes, der Lagerung, der Herstellung und der Weitergabe von Antipersonenminen 
und über deren Vernichtung („Ottawa-Konvention“), dem Übereinkommen über das 
Verbot von Streumunition („Oslo-Konvention“) sowie B- und C-Waffen nach den 
jeweiligen UN-Konventionen (UN BWC und UN CWC). 
 
Schließlich sah die ESG-Strategie keine Investitionen in Derivate mit einem 
Grundnahrungsmittel als Basiswert vor. Grundnahrungsmittel im Sinne dieses 
Ausschlusses sind Weizen, Mais, Reis, Hafer, Soja und Vieh. 
 
Die Anlage des Fondsvermögens in nachhaltige Investitionen im Sinne des Artikels 2 Nr. 
17 der Verordnung (EU) 2019/2088 war nicht Teil der Anlagestrategie des Fonds. 
Demnach trugen die Investitionen des Fonds auch nicht zu den in Artikel 9 der 
Verordnung (EU)2020/852 genannten Umweltzielen bei. 
 
Inwieweit die beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale des Finanzprodukts 
erfüllt wurden, wird anhand der Nachhaltigkeitsindikatoren gemessen. Details zur 
Ausprägung der Nachhaltigkeitsindikatoren im Berichtszeitraum finden sich im 
folgenden Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“ 

  



 
 
Einhaltung der in der Anlagestrategie vereinbarten Ausschlusskriterien: 
Während des Berichtszeitraums wurde aktiv ausschließlich in mit der ESG-Strategie 
konforme Titel investiert. Somit hielt das Finanzprodukt die im Rahmen der ESG-
Strategie festgelegten Ausschlusskriterien während des Berichtszeitraums 
vollumfänglich und dauerhaft ein. Durch die Einhaltung der Ausschlusskriterien wurde 
erreicht, dass das Sondervermögen im Berichtszeitraum im Rahmen der ESG-Strategie 
nicht in Unternehmen angelegt wurde, die keine verantwortungsvollen 
Geschäftspraktiken anwendeten und/oder Umsätze bzw. einen gewissen Anteil ihrer 
Umsätze in kontroversen Geschäftsfeldern erwirtschafteten. 
 
 
 

Referenzperiode Ausgerichtet auf ökologische 
oder soziale Merkmale 

Anzahl Verletzungen 
der ESG-Kriterien 

01.08.2022 – 31.07.2023 86,84% 0 

01.08.2023 – 31.07.2024 90,04% 0 

01.08.2024 – 31.07.2025 90,88% 0 

 
Eine ausführliche Auflistung der Kriterien, die zu Ausschlüssen führten, findet sich im 
vorherigen Abschnitt „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen 
ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“ wieder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Finanzprodukt berücksichtigte bei Anlageentscheidungen in Wertpapiere, 
Geldmarktinstrumente und Zielfonds die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf 
Nachhaltigkeitsfaktoren (Principal Adverse Impacts oder PAI). PAI beschreiben die 
negativen Auswirkungen der (Geschäfts-)Tätigkeiten von Unternehmen und Staaten in 
Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Arbeitnehmerbelange, die Achtung der Menschenrechte 
und die Bekämpfung von Korruption und Bestechung. Im Rahmen der PAI-
Berücksichtigung wurden systematische Verfahrensweisen zur Messung und 



Bewertung, sowie Maßnahmen zum Umgang mit den PAI im Investitionsprozess 
angewendet. 
 
Die Messung und Bewertung der PAI der Unternehmen, Staaten und Zielfonds im 
Anlageuniversum erfolgte unter Verwendung von ESG-Daten des externen 
Researchanbieters MSCI ESG Research LLC. Die PAI-Informationen für Unternehmen 
und Staaten wurden dem Portfoliomanagement des Finanzprodukts zur 
Berücksichtigung im Investitionsprozess zur Verfügung gestellt. 
 
Durch die Anwendung verbindlicher, nachhaltigkeitsbezogener Ausschlusskriterien im 
Rahmen der ESG-Strategie wurde das Anlageuniversum des Fonds eingeschränkt und 
die negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen, die mit den Investitionen des 
Finanzprodukts verbunden waren, grundsätzlich begrenzt. Es wurde nicht in 
Unternehmen investiert, die Verfahrensweisen guter Unternehmensführung nicht 
achteten, indem sie gegen die Prinzipien des UN Global Compact verstießen und/oder 
Umsätze in kontroversen Geschäftsfeldern, wie der Herstellung geächteter Waffen, 
erwirtschafteten, bzw. bei ihren Umsätzen bestimmte Schwellenwerte in anderen 
kontroversen Geschäftsfeldern überschritten. Eine ausführliche Beschreibung der 
Kriterien, die zum Ausschluss der Unternehmen, Staaten und/oder Zielfonds geführt 
haben, findet sich im Abschnitt „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt 
beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“. Die Einhaltung der 
Ausschlusskriterien wurde durch interne Kontrollsysteme dauerhaft geprüft. 
 
Zudem wurden Unternehmen, die in umweltbezogene und/oder soziale Kontroversen 
verwickelt waren, anlassbezogen identifiziert und auch aus dem Anlageuniversum 
ausgeschlossen. 
 
Um darüber hinaus spezifische, als besonders relevant erachtete PAI gezielt zu 
begrenzen, wurden je nach Höhe bzw. Ausprägung der PAI weitere Emittenten und 
Zielfonds aus dem Anlageuniversum ausgeschlossen. Hierfür hat die Gesellschaft für 
eine Auswahl an PAI-Indikatoren Schwellenwerte definiert. 
 
Für Unternehmen waren für folgende PAI-Indikatoren Schwellenwerte festgelegt: 

• Treibhausgasemissionsintensität (PAI 3, Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, 
Tabelle 1) 
• Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren (PAI 6, Verordnung 
(EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 1) 
• Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale 
Unternehmen (PAI 10, Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 1) 
• Engagement in umstrittenen Waffen (PAI 14, Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, 
Tabelle 1) 
• Anzahl der Fälle von schwerwiegenden Menschenrechtsverletzungen und sonstigen 
Vorfällen (PAI 14, Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 3) 
 

  



Für Staaten waren für folgende PAI-Indikatoren Schwellenwerte festgelegt: 
 
• Treibhausgasemissionsintensität der Länder (PAI 15, Verordnung (EU) 2022/1288, 
Anhang 1, Tabelle 1) 
• Länder, in die investiert wird, die gegen soziale Bestimmungen verstoßen (PAI 16, 
Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 1) 
 
Es wurde nicht in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente von Unternehmen investiert, 
deren CO2-Intensität (Scope 1 und Scope 2) und/oder Energieverbrauchsintensität 
einen festgelegten Schwellenwert überschritt. Zudem wurde nicht in Unternehmen 
investiert, die gegen den UN Global Compact verstießen, denen in den letzten drei Jahren 
Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen wurden und/oder die an der Herstellung 
oder am Verkauf umstrittener Waffen beteiligt waren. Darüber hinaus wurde nicht in 
Staaten investiert, deren CO2-Intensität einen festgelegten Schwellenwert überschritt 
und/oder die gegen soziale Bestimmungen und internationale Normen verstießen und 
deshalb von der EU sanktioniert waren. 
 
Verschlechterte sich die Bewertung für ein Unternehmen oder einen Staat seit 
Einführung der jeweiligen Schwellenwerte, sodass der Schwellenwert bzw. die 
Ausprägung für einen oder mehrere der zuvor genannten PAI-Indikatoren nicht mehr 
eingehalten wurde, wurden die Portfoliomanager auf die Änderung aufmerksam 
gemacht und es galten interne Verkaufsfristen für die Wertpapiere und 
Geldmarktinstrumente der betroffenen Unternehmen und Staaten. 
 
Für weitere PAI-Indikatoren erfolgte die Bewertung der Unternehmen und Staaten im 
Anlageuniversum auf kontinuierlicher Basis durch Nachhaltigkeitsanalysten der Deka-
Gruppe. Auf Basis dieser Bewertung wurden gegebenenfalls weitere Unternehmen und 
Staaten aus dem Anlageuniversum des Finanzprodukts ausgeschlossen. Folgende PAI-
Indikatoren für Unternehmen wurden im Rahmen dieser Maßnahme betrachtet: 
 
• Treibhausgasemissionen (PAI 1, Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 1) 
• CO2-Fußabdruck (PAI 2, Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 1) 
• Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind (PAI 4, 
Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 1) 
• Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren 
Energiequellen (PAI 5, Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 1) 
• Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität 
auswirken (PAI 7, Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 1) 
• Emissionen in Wasser (PAI 8, Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 1) 
• Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle (PAI 9, Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 
1, Tabelle 1) 
• Fehlende Prozesse und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung 
der UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen (PAI 11, 
Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 1) 
• Unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle (PAI 12, Verordnung (EU) 
2022/1288, Anhang 1, Tabelle 1) 



• Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen (PAI 13, Verordnung (EU) 
2022/1288, Anhang 1, Tabelle 1) 
• Engagement in Gebieten mit hohem Wasserstress (PAI 8, Verordnung (EU) 2022/1288, 
Anhang 1, Tabelle 2) 
 
Für Zielfonds waren für folgende PAI-Indikatoren Schwellenwerte festgelegt: 
 
• CO2-Fußabdruck (PAI 1 und PAI 2, Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 1) 
• Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität 
auswirken (PAI 7, Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 1) 
• Emissionen in Wasser (PAI 8, Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 1) 
• Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle (PAI 9, Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 
1, Tabelle 1) 
• Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale 
Unternehmen (PAI 10, Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, Tabelle 1) 
• Engagement in umstrittenen Waffen (PAI 14, Verordnung (EU) 2022/1288, Anhang 1, 
Tabelle 1) 
• Treibhausgasemissionsintensität der Länder (PAI 15, Verordnung (EU) 2022/1288, 
Anhang 1, Tabelle 1) 
 
Zielfonds, bei denen die festgelegten Schwellenwerte überschritten wurden, 
vorausgesetzt eine ausreichenden Datenverfügbarkeit bei den PAI-Indikatoren, konnten 
nicht für das Sondervermögen erworben werden. 
 
Darüber hinaus wurden auch im Rahmen der Mitwirkungspolitik der Deka-Gruppe 
Maßnahmen ergriffen, um auf eine PAI-Reduzierung bei Unternehmen hinzuwirken. 
 
 
 
 
In der Tabelle werden die fünfzehn Investitionen aufgeführt, auf die im Berichtszeitraum 
der größte Anteil aller getätigten Investitionen des Finanzprodukts entfiel – mit Angabe 
der Sektoren und Länder, in die investiert wurde. Entfielen im Berichtszeitraum fünfzig 
Prozent aller getätigten Investitionen auf weniger als fünfzehn Investitionen, so werden 
diese Investitionen in absteigender Reihenfolge der Höhe der Investitionen und mit 
Angabe der Sektoren und Länder angeführt. 
 
Die Angaben zu den Hauptinvestitionen beziehen sich auf den Durchschnitt der Anteile 
am Sondervermögen zu den Quartalsstichtagen des Berichtszeitraums und beziehen 
sich auf das Brutto-Fondsvermögen. Abweichungen zu der Vermögensaufstellung im 
Hauptteil des Rechenschaftsberichts, die stichtagsbezogen zum Ende des 
Berichtszeitraums erfolgt, sind daher möglich. 

  

01.08.2024-31.07.2025 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
Der Anteil der Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der ökologischen 
und sozialen Merkmale beitrugen (#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale 
Merkmale) betrug im Berichtszeitraum 90,88%. Darunter fallen alle Investitionen, welche 
die im Rahmen der verbindlichen Elemente der ESG-Anlagestrategie definierten 
Ausschlusskriterien des Fonds einhielten. 
 
Eine Beschreibung der Investitionen, die nicht auf die ökologischen und sozialen 
Merkmale des Fonds ausgerichtet waren, findet sich im Abschnitt „Welche Investitionen 
fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und 
gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?“. 
 
Die Angaben in der Grafik stellen den Durchschnitt der Vermögensallokation aus den 
Quartalsstichtagen des Berichtszeitraums dar und beziehen sich auf das Brutto-
Fondsvermögen. Geringfügige Abweichungen in der prozentualen Gewichtung der 
Investitionen resultieren aus rundungsbedingten Differenzen. 

  

Größte Investitionen Sektor in % der 
Vermögenswerte

Land

IQAM Bond EUR FlexD (AT) 
(AT0000A0NVA9)

Zielfonds 7,84% Österreich

IQAM ShortTerm EUR (AT) 
(AT0000A0XBW4)

Zielfonds 6,34% Österreich

IQAM SRI SparTrust M (AT) 
(AT0000A0NVC5)

Zielfonds 6,27% Österreich

iShares EUR Ultrashort Bond ESG 
UCITS ETF (IE00BJP26D89)

Zielfonds 5,87% Irland

UBS (Lux) Fund Solutions 
Sustainable Development Bank Bo 

Zielfonds 5,61% Luxemburg

IQAM Bond Corporate (AT) 
(AT0000A0R2P9)

Zielfonds 5,39% Österreich

EU 3 1/4 07/04/34 (EU000A3K4D41) Staats(garantierte) 
Anleihen

4,09% EU

iShares Euro Corporate Bond 0-3yr 
ESG UCITS ETF (IE00BYZTVV78)

Zielfonds 3,73% Irland

iShares EUR High Yield Corp Bond 
ESG UCITS ETF (IE00BJK55C48)

Zielfonds 3,67% Irland

EU 2 3/4 10/05/26 (EU000A3K4D82) Staats(garantierte) 
Anleihen

3,38% EU



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
In welchen Wirtschaftssektoren und Teilsektoren das Finanzprodukt während des 
Berichtszeitraums investierte, ist in der nachfolgenden Tabelle dargestellt. 
 
Die Zuteilung der Investitionen zu den Sektoren und Teilsektoren erfolgte auf Basis von 
Daten externer Researchanbieter sowie gegebenenfalls internem Research. Staaten und 
staatsnahe Emittenten wurden unter „Staats(garantierte) Anleihen“ zusammengefasst. 
Für Investitionen in Zielfonds erfolgte keine Durchschau auf die im Zielfonds enthaltenen 
Emittenten, sondern ein separater Ausweis aller im Sondervermögen enthaltenen 
Zielfonds unter „Zielfonds“. Unter „Sonstige“ fielen Bankguthaben, Forderungen, 
Derivate und Emittenten, für die keine Sektoren- und/oder Branchenzuteilung vorlag. 
 
Im Berichtszeitraum wurden 0,00% der Investitionen im Bereich fossile Brennstoffe 
getätigt. 
 
Die Berechnung der Anteile basiert auf dem Durchschnitt der Datenlage zu den 
Quartalsstichtagen im Berichtszeitraum und bezieht sich auf das Brutto-Fondsvermögen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

90,88% 

9,12% 

Sektor Anteil
Zielfonds 61,15%

Obligationen 48,58%
Aktien 9,22%
Rohstoffe 3,35%

Staats(garantierte) Anleihen 27,42%
Staatsanleihen 24,28%
Landesanleihen 1,88%
Kommunalanleihen 1,26%

Finanzwesen 6,80%
Banken 6,80%

Sonstiges 4,63%
Sonstiges 4,63%

Fossiler Brennstoff 0,00%
Fossiler Brennstoff 0,00%



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Finanzprodukt investierte im Berichtszeitraum nicht nachweisbar in 
taxonomiekonforme Wirtschaftsaktivitäten und trug damit zu keinem der in Artikel 9 der 
Verordnung (EU) 2020/852 genannten Umweltziele bei. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

41,13 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Anteil blieb unverändert. 
 

 

 

 
 
Unter „#2 Andere Investitionen“ fielen alle Investitionen, die nicht nach den 
verbindlichen Elementen der ESG-Anlagestrategie ausgewählt wurden und damit nicht 
ausgerichtet auf die ökologischen und sozialen Merkmale des Finanzprodukts waren. 
 
Im Berichtszeitraum wurden – sofern investiert – diesem Punkt zugeordnet: 

- Derivate und derivative Instrumente, die zur Absicherung und als Teil der 
Anlagestrategie dienten, aber nicht zur Erreichung der ökologischen und sozialen 
Merkmale beitrugen. 

- Sichteinlagen und kündbare Einlagen im Rahmen der fondsspezifischen 
Anlagegrenzen. Diese dienten Liquiditätszwecken. 

- Investitionen in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Zielfonds, für die keine oder 
keine hinreichenden ESG-Daten vorlagen und daher nicht sichergestellt werden 
konnte, ob diese auf die ökologischen und sozialen Merkmale des Fonds 
ausgerichtet waren. Diese dienten der Diversifikation. 

- Investitionen, in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Zielfonds, die nicht nach 
ESG-Kriterien ausgewählt wurden und unter anderem der Diversifikation des 
Portfolios dienten. 

 
Ein sozialer Mindestschutz wurde bei den oben genannten Investitionen hergestellt, 
indem über die in der Anlagestrategie beschriebenen Kriterien hinaus grundsätzlich 
nicht in Hersteller geächteter und kontroverser Waffen investiert wurde. Zudem wurde 
nicht in Derivate mit einem Grundnahrungsmittel als Basiswert investiert. 
Grundnahrungsmittel im Sinne dieses Ausschlusses sind Weizen, Mais, Reis, Hafer, Soja 
und Vieh. 

  



 
 
 
 
Die Überwachung der Konformität der Investitionsentscheidungen mit den ökologischen 
und sozialen Merkmalen erfolgte im Rahmen standardisierter Prozesse. Es wurden nur 
Transaktionen ausgeführt, die im Rahmen der Vorabprüfung den definierten Kriterien 
entsprachen. Zudem wurden im Rahmen der täglichen Grenzprüfung die Ergebnisse der 
Investitionsentscheidungen überprüft. Wurden Abweichungen von den definierten 
Kriterien identifiziert, so galten interne Verkaufsfristen. 
 
Anhand des Indikators „Einhaltung der in der Anlagestrategie vereinbarten 
Ausschlusskriterien“ wurde gemessen, ob der Fonds die in der Anlagestrategie 
definierten Ausschlusskriterien einhielt, d. h. ob keine Investitionen in gemäß der 
Anlagestrategie ausgeschlossene Emittenten und/oder Zielfonds erfolgten. 
 
Das Portfoliomanagement erhielt zudem regelmäßig für die Investitionsentscheidung 
relevante Informationen bezüglich Veränderungen im investierbaren Anlageuniversum. 
Die Listen wurden basierend auf den im Abschnitt „Inwieweit wurden die mit dem 
Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“ 
beschriebenen verbindlichen Ausschlusskriterien erstellt. 


